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4. Stellungnahme des Hochtaunuskreises vom 31.03.2019 
 
a) Fachbereich ländlicher Raum 
 
Zu 1: Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sie führt nicht 
zu einer Änderung oder Ergänzung des Planentwurfs. 

 
Erläuterung: 
Die Stellungnahme unterstützt das gewählte Planverfahren mit den 
Verfahrenserleichterungen und dem Verzicht auf 
Ausgleichmaßnahmen, weil dadurch Flächen im Außenbereich für die 
Land- und Forstwirtschaft nicht in Anspruch genommen werden und in 
ihrer Funktion für regionale Nahrungsmittelproduktion sowie für die 
Forstwirtschaft aber auch als wichtiger Erholungswald im Ballungsraum 
weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung stehen. 
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b) Fachbereich Umwelt, Naturschutz und Bauleitplanung 
 
Zu 2,3 und 4: Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sie führt nicht 
zu einer Änderung oder Ergänzung des Planentwurfs. 
 

Plankarte und Festsetzungen 

 
Zu 2: Zeichnerische Darstellung: 
Die Darstellung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen solle in der 
Farbe Rot gemäß der Planzeichenverordnung (PlanZV) Nr.1.1 
vorgenommen werden. 
 
Erläuterung: 
Ein Planzeichen für nicht überbaubare Grundstücksflächen ist in der 
PlanZV nicht enthalten. Die erwähnte Nr 1.1 gilt für Wohnbauflächen 
allgemein d.h. sowohl für die bebaubaren als auch die nicht 
überbaubaren Flächen innerhalb einer Wohngebietsausweisung. Die 
gewählte Darstellung erleichtert durch die Unterscheidung von 
überbaubaren Flächen (weiß) und nicht überbaubaren Flächen 
(hellgrün) die Lesbarkeit des Planentwurfs. 
Ferner verkennt die Stellungnahme, dass § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
aussagt: 
„Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans ist die Gemeinde 
bei der Bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an die 
Festsetzungen nach § 9 und nach der auf Grund von § 9a BauGB 
erlassenen Verordnungen gebunden….“ 
Bei der PlanZV handelt es sich zweifelsfrei um eine nach § 9a BauGB 
erlassene Rechtsverordnung, von der im konkreten Fall abgewichen 
werden kann. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Hattsteiner Allee 20-22“      Seite 22 
 

 

Zu 3: Erweiterte GRZ 
Die Erhöhung der erweiterten GRZ wird als nicht gerechtfertigt 
angesehen, die Begründung sei nicht ausreichend, da die genannten 
Gründe regelmäßig auf Wohngebiete innerhalb der gewachsenen 
Ortschaften zuträfen. 
 
Erläuterung: 
Laut § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO können im Bebauungsplan von der 
Regelung nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO abweichende 
Bestimmungen getroffen werden. Besondere städtebauliche Gründe, 
vergleichbar § 17 Abs. 2 BauNVO sind dafür nicht erforderlich. 
Gleichwohl erläutert die Begründung u.a., dass die Überschreitung der 
erweiterten GRZ über das Maß von 50% gemäß § 19 Abs.4 Satz 2 
BauNVO durch die Ausweisung einer vergleichsweisen geringen GRZ 
von 0,4 gerechtfertigt ist. Es kann, nicht davon ausgegangen werden, 
dass die im Planentwurf festgesetzte GRZ von 0,4 in gewachsenen 
Gebieten bei der Neuaufstellung oder Änderung von Bauleitplänen 
regelhaft nicht höher festgesetzt wird. 
Die Erhöhung der erweiterten der GRZ wird auch begründet durch die 
Anlage einer Tiefgarage zur Unterbringung eines Großteils der 
notwendigen Stellplätze für die Wohnanlage. Auch das ist bei Vorhaben 
in gewachsenen Gebieten nicht die Regel. 
Schließlich verkennt die Stellungnahme, dass die BauNVO als aufgrund 
des § 9a BauGB erlassene Rechtsverordnung im vorliegenden Fall 
nicht zwingend anzuwenden ist. 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenes Bebauungsplans erfolgt als 
Änderung des geltenden Plans „Altenwohn- und Pflegeheim“ vom 15. 
November 1976. Damals galt die BauNVO 1968. Laut § 19 Abs. 4 
BauNVO (1968) wurden Flächen für Nebenanlagen, für Balkone, 
Loggien und Terrassen sowie für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht im Bauwich zulässig waren, auf die GRZ nicht  

10. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Hattsteiner Allee 20-22“      Seite 23 
 

 

angerechnet. Insofern wären auch bei Beibehaltung der bisherigen 
Regelung die jetzt festgesetzten Nutzungs-Werte im Rahmen der 
Zulässigkeit. 
 
Zu 4: Flächenbefestigung 
Zur Minimierung der Beeinträchtigungen durch die Versiegelung sollte 
geregelt werden, dass Flächenbefestigungen in den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen ausschließlich mit 
wasserdurchlässigem Material hergestellt werden. 
 
Erläuterung: 
Die planungsrechtliche Festsetzung Nr. 7 Schutz-, Pflege und 
Entwicklungsmaßnahmen für Boden, Natur und Landschaft enthält als 
Absatz 1 die geforderte Festsetzung. 
 
Zu 5: Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Ermittlung 
und Bewertung der Umweltbelange sind in Planentwurf und seiner 
Begründung erfolgt. Auf einen eigenständigen 
landschaftspflegerischen Fachbeitrag wird in diesem Verfahren 
verzichtet. Die Stellungnahme führt nicht zu einer Änderung oder 
Ergänzung des Planentwurfs. 
 
Zu 5: Umweltbelange / Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
Auch im vereinfachten Verfahren seien die Belange des 
Umweltschutzes gemäß Abs. 1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB zu 
berücksichtigen. Die Auswirkungen der Planung sollten mittels 
landschaftspflegerischen Fachbeitrag als Abwägungsgrundlage der 
Begründung beigelegt werden. 
 
 

10. 
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Erläuterung: 
Wie bereits in der Stellungnahme des Landkreises, Fachbereich 
ländlicher Raum erwähnt, ist eine Bilanzierung von Eingriff und 
Ausgleich nicht erforderlich. Gleichwohl sind die Umweltbelange bei der 
Abwägung gemäß § 1 Nr. 6 BauGB zu berücksichtigen. Ein 
eigenständiger „landschaftspflegerischer Fachbeitrag“ als 
Abwägungsgrundlage ist dazu nicht zwingend erforderlich. 
 
 
Der Planentwurf ermittelt Umweltbelange in seiner Begründung und 
stellt sie in die Abwägung ein. Daraus erfolgen Festsetzungen und 
Hinweise, die Bestandteile des Planentwurfs sind. 
Unter 2. Bestand werden die Umweltbelange Immissionen (2.3), 
Bebauung und Bepflanzung (2.4), Naturschutzfachliche Ausweisungen 
(2.5), Wasserwirtschaftliche Belange (2.6) und Altlasten / Kampfmittel 
(2.7) dargelegt. 
Aufgrund der bereits bestehenden Ausweisung des 
Plangeltungsbereichs als Wohnbaugebiet, des Vorrangs der 
Innenentwicklung gemäß § 9 Abs. 5 BauGB und des fehlenden 
Ausgleichserfordernisses werden die Ermittlungen als ausreichend 
erachtet. 
Den Auswirkungen der Maßnahmen aufgrund zusätzlicher 
Flächenversiegelung und Reduzierung des Gehölzbestandes waren 
der regionale Wohnungsbedarf, das Gebot des sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden sowie die Nutzung vorhandener Infrastruktur bei 
Schonung landwirtschaftlicher Flächen entgegenzuhalten. 
Gleichwohl haben Festsetzungen zur Minimierung des Eingriffs 
Eingang in den Planentwurf gefunden. Es handelt sich dabei um die 
planungsrechtliche Festsetzung Nr. 7 Schutz-, Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen für Boden, Natur und Landschaft, die 
versickerungsfähige Pflasterflächen vorsieht, die Begrünung der  
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Tiefgarage (soweit sie nicht überbaut ist) und die Begrünung von 
Flachdächern – vornehmlich der Nebenanlagen. 
Die landesrechtlichen Festsetzungen, ebenfalls zu den Flachdächern 
von Nebenanlagen und zur Begrünung verbleibender Freiflächen 
berücksichtigen die Belange der Umwelt. Nicht zuletzt dienen auch die 
Festsetzungen nach dem Hessischen Wassergesetz der Reduzierung 
von Auswirkungen der Planung auf den Naturhaushalt. 
 
Zu 6: Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sie führt nicht 
zu einer Änderung oder Ergänzung des Planentwurfs. 

 
Zu 6: Landschaftsplanung 
Die Darstellungen des Landschaftsplanes seien zu bedenken. Die 
Fachplanung des Umlandverbandes Frankfurt (2000) sehe für das 
Plangebiet „Siedlungsflächen zum Teil mit der Regelung zum Erhalt 
der Durchgrünung“ vor. 
 
Erläuterung: 
Maßgeblich für die landschaftsplanerische Bewertung der Maßnahme 
ist der Regionale Flächennutzungsplan 2010 (RegFNP) des 
Regionalverbandes FrankfurtRheinMain. Er basiert u. a. auf der 
Abwägung aufgrund des im Rahmen der Planaufstellung erstellten 
Umweltberichts. Das Plangebiet ist dort als Wohnbaufläche, Bestand 
dargestellt. Die Darstellung kann als endabgewogen gelten; 
„Siedlungsflächen zum Teil mit der Regelung zum Erhalt der 
Durchgrünung“ sind dort nicht vorgesehen. 
Eine vom Regionalverband eingeholte Stellungnahme äußert keine 
Bedenken und sieht die Planung als aus dem RegFNP entwickelt an. 
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Die erwähnte Baumreihe ist nicht im Plangeltungsbereich. Regelungen 
zu deren Schutz bei der Durchführung von Baumaßnahmen obliegen 
ggf. nachfolgenden Genehmigungsverfahren. 
 
Zu 7: Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sie führt nicht 
zu einer Änderung oder Ergänzung des Planentwurfs. 

 
Zu 7: Übernahmen aus dem Vegetationsbestand 
Die Planung deute eine nahezu vollständige Freiräumung des 
zukünftigen Baugebietes an. Eine ausreichende Durchgrünung sei nicht 
erkennbar; es fehle an einer abgewogenen Betrachtung, ob und wo 
Übernahmen aus dem Gehölzbestand möglich und sinnvoll seien. 
 
Erläuterung: 
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Erstellung des mit der 
Stadt abgestimmten Vorhabens Übernahmen aus dem 
Vegetationsbestand nicht möglich sein werden. Es gelten u.a. die 
Erläuterungen zu Nr. 6 (Erhalt der Bäume) der 
Bürgerinformationsveranstaltung. Zur Abwägung gelten die unter Nr. 5 
„Landschaftsplanerischer Fachbeitrag“ getroffenen Aussagen. 
Der Planentwurf sieht Neuanpflanzungen im Rahmen der 
Festsetzungen vor. 
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Zu 8: Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sie führt nicht 
zu einer Änderung oder Ergänzung des Planentwurfs. 
 
Zu 8: Begrünung 
Aufgrund der erweiterten GRZ auf 0,8 würden nur 20% der 
Grundstücksfläche einen durchwurzelten Boden bieten.  
Baumpflanzungen seien unrealistisch und es würde aufgrund 
der landesrechtlichen Festsetzung 2. Grundstücksfreiflächen lediglich 
auf 4% der Gesamtfläche zu Strauchplanzungen kommen. Das sei 
unzureichend. Dachbegrünung sei ausschließlich auf Flachdächern 
vorgeschrieben. Da aber Walmdächer vorgesehen seien, würde es im 
schlechtesten Fall zu keiner Dachbegrünung kommen. 
 
Erläuterung: 
Die Stellungnahme lässt außer Acht, dass über der Tiefgarage eine 
Vegetationsdecke von 40 cm vorgeschrieben ist, die vollständig und 
dauerhaft zu begrünen ist. Insofern erhöht sich der Flächenanteil des 
durchwurzelten Bodens auf über 20%. 
Die Festsetzung zur Begrünung von Flachdächern bezieht 
Nebenanlagen, wie z.B. Fahrradboxen ein. Sie werden nicht mit 
Walmdächern versehen werden. 
Das Ausmaß der Begrünung war mit den übrigen abwägungsrelevanten 
Belangen der Planerstellung abzuwägen. Eine Bewertung der 
vorgesehen Maßnahmen sollte den gleichen Kriterien unterliegen. 
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Zu 9: Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sie führt nicht 
zu einer Änderung oder Ergänzung des Planentwurfs. 
 
Zu 9: Auswirkungen der planerischen Festsetzung Nr. 4 zur 
Überschreitung von Baugrenzen 
Um die Auswirkung der planungsrechtlichen Festsetzungen Nr. 4 
(überbaubare / nicht überbaubare Grundstücksflächen) abschätzen zu 
können, sollten Angaben zur maximal zulässigen Anzahl und Fläche 
von Dachüberständen und Balkonen, Terrassen sowie Vordächern 
erfolgen. 
 
 
 
Erläuterung: 
Die Festsetzung regelt die zulässige Überschreitung von Baugrenzen. 
Sie ist hinreichend bestimmt. Ferner sind Balkone und Terrassen im 
Vorhaben- und Erschließungsplan (Teilplan 2) dargestellt 
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Zu 10: Beschlussempfehlung: 
Das Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Es wird eine zusätzliche Empfehlung aufgenommen. Sie lautet: 
Zum Austausch der vielzähligen biologischen Faktoren des 
Bodens sollte bei der Anlage von Grünflächen auf den Einsatz von 
Geovlies/Plastikfolie verzichtet werden. 
 
Ferner werden die vorgebrachten Anregungen in Form der 
Maßnahmen V1 bis V5 bzw. C1 bis C3 aus den Tabellen der 
Erläuterung (siehe unten) in den Planentwurf als Hinweise 
aufgenommen. Der Text lautet: 
Folgende Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Maßnahmen 
zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(CEF-Maßnahmen) sind für Fledermäuse, Haus- und Feldsperling 
sowie die Haselmaus aufgrund des artenschutzrechtlichen 
Gutachtens erforderlich. 
 
Erläuterung: 
Die Begründung zum Planentwurf legt unter 2.5 Naturschutzfachliche 
Ausweisungen dar, dass eventuell notwendig werdende 
Beeinträchtigungen artenschutzrechtlicher Belange nachfolgende 
Genehmigungen erfordern. 
Die geforderte artenschutzrechtliche Prüfung ist erfolgt und als Anlage 
der Begründung beigefügt. Eine mögliche Undurchführbarkeit des 
Vorhabens ergibt sich daraus nicht. 
Folgende Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Maßnahmen zur 
Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen) werden für Fledermäuse, Haus- und Feldsperling sowie 
die Haselmaus erforderlich: 
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Vermeidungsmaßnahmen: 

 
CEF-Maßnahmen:
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Aufgrund der durchzuführenden Maßnahmen werden 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 Nr. 1-4 BNatSchG nicht eintreten. 
Ausnahmegenehmigungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder 
Befreiungen nach § 67 BNatSchG werden nicht erforderlich. 
 
Zu 11: Beschlussempfehlung: 
Die Abwägungsergebnisse werden der Behörde nach Abschluss 
des Verfahrens mitgeteilt. 

 
Erläuterung: 
§ 10a Abs. 1 BauGB betrifft die Zusammenfassende Erklärung zum 
Bebauungsplan. Die Aufforderung verkennt, dass es sich bei der 
Aufstellung der vorgelegten Bauleitplanung um ein vereinfachtes 
Verfahren zur Innenentwicklung gemäß § 13 i.V.m § 13a BauGB 
handelt. Bei diesem Verfahren wird ausdrücklich laut § 13 Abs. 3 Satz 
1 „von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Absatz 1 und § 
10a Absatz 1 abgesehen….“ Ungeachtet dessen wird die Behörde über 
die Abwägungsergebnisse nach Abschluss des Verfahrens informiert. 
 
c) Fachbereich Bauaufsicht 
 
Parkverkehr und Immissionen: 

 
Zu 12: Beschlussempfehlung: 
Die organisatorische Trennung der Tiefgaragenstellplätze wird 
befürwortet. Sie bedarf keiner  Änderung oder Ergänzung des 
Planentwurfs. Die schalltechnische Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen und der Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan beigefügt. Der 
Durchführungsvertrag wird ergänzt. Unter § 9 wird eingefügt: Der  
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Vorhabenträger verpflichtet sich zur Herstellung einer 
Einfriedigung, die den unter Punkt 5 „Schallschutzmaßnahmen“  
genannten Anforderungen der schalltechnischen 
Stellungnahme  vom 26.04. 2019 entspricht. Er verpflichtet sich 
ferner, die Fahrwege mit einer Asphaltdeckschicht zu versehen. 
 
Erläuterung: 
Die Stellungnahme weist auf mögliche verkehrliche Konflikte hin, 
wenn rechtlich eine Großgarage entsteht für die getrennte Zu- und 
Ausfahrten erforderlich sind. Insbesondere wird die Kombination der 
Ausfahrt der Tiefgarage an der Hattsteiner Allee mit der Zu- und 
Ausfahrt der oberirdischen Stellplätze bei beschränkter Breite 
bemängelt. 
Da der Bebauungsplan keine Zu- und Ausfahrten bzw. deren 
Bereiche festsetzt, ist es möglich, innerhalb der Fläche für die 
Tiefgaragennutzung auch 2 Mittelgaragen zu errichten, die keine 
Trennung von Zu- und Ausfahrt erfordern und die geplante Breite der 
Zu- und Ausfahrt von knapp 4 m somit über der gemäß 
Garagenverordnung erforderlichen Mindestbreite von 2,75 m liegt. 
Der Vorhabenträger wird von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. 
Die Auswirkungen der Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage und der 
oberirdischen Stellplätze auf die bestehende Wohnbebauung 
Hattsteiner Allee 20 wurde gutachterlich betrachtet. Aus der 
schalltechnischen Stellungnahme zur Geräuschbelastung des 
Gebäudes Hattsteiner Allee 20 aus der Frequentierung der 
Tiefgarage / Stellplätze geht hervor, dass die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete  mit tags 55 db(A)und 
nachts 40 db(A)sowohl für den Tageszeitraum als auch für den 
achtstündigen Nachtzeitraum aus dem „Mittelwert“ / 
Beurteilungspegel unterschritten wird.  
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Bei der Beurteilung der „ungünstigsten Nachtstunde“ führt das 
prognostizierte Ergebnis zwar zu einer Überschreitung des  
Nachtrichtwerts um ca. 2 bis 3 db(A). Diese Überschreitung kann 
jedoch durch die Ausführung einer Grundstückseinfriedung entlang  
der Grundstücksgrenze zur Liegenschaft der Hattsteiner Allee 20 in 
Form einer 2 m hohen Schallschutzwand z.B. in Holzbauweise und 
die Ausführung des Fahrbahnbelags der Zu- und Ausfahrt mit einer 
Asphaltdeckschicht anstatt mit einem Pflasterbelag bis unter den 
Nachtrichtwert von 40 db(A) reduziert werden. 
 
Abstandsflächen: 
 
Zu 13: Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sie führt nicht 
zu einer Änderung oder Ergänzung des Planentwurfs. 

 
Erläuterung: 
Die Abstandsflächen der geplanten Wohngebäude untereinander und 
zu den Nachbargrenzen entsprechen der Regelung gemäß § 6 HBO. 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan (Teilplan 2) stellt das dar. 
 
Rettungswege: 

 
Zu 14: Beschlussempfehlung: 
Der Sachverhalt wurde geprüft. Eine Änderung oder Ergänzung 
des Planentwurfs ist nicht erforderlich. 

 
Erläuterung: 
Das Rettungswegekonzept und die Flächen für die Feuerwehr wurden 
vorab von einem Nachweisberechtigten für vorbeugenden Brandschutz 
geprüft. Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Die  
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Detailplanung der Flächen für die Feuerwehr erfolgt im Zuge der 
Bauantragstellung und in Abstimmung mit dem Fachbereich 
Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz des 
Hochtaunuskreises (Würdigung der Einsatzmöglichkeiten der 
Feuerwehr gem. Nachweisberechtigtenverordnung). 
 
Festsetzung der Geländeoberfläche: 

 
Zu 15: Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sie führt nicht 
zu einer Änderung oder Ergänzung des Planentwurfs. 

 
Erläuterung: 
Das Erfordernis zur Festlegung der Geländeoberfläche für die 
Berechnung einer Grundfläche der Tiefgarage ist nicht nachvollziehbar. 
Insbesondere ist aus der Formulierung der Stellungnahme nicht 
ersichtlich, inwiefern dafür die Höhenlage maßgeblich sein sollte. 
Die maximalen Höhen baulicher Anlagen entsprechend § 18 Abs. 1 
BauNVO sind als planungsrechtliche Festsetzung für die Teilgebiete als 
NN-Höhen bestimmt. Die Bezugshöhen der umgebenden öffentlichen 
Verkehrsflächen und von Grundstücksgrenzen sind im Vorhaben- und 
Erschließungsplan ablesbar. Insofern ergibt sich die Geländeoberfläche 
gemäß § 2 Abs. 6 HBO aus den Schnittzeichnungen des Teilplans 2. 
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d) Untere Immisionsschutzbehörde 
 
Zu 16: Beschlussempfehlung: 
Siehe Erläuterungen zu Parkverkehr und Immissionen des 
Fachbereichs Bauaufsicht. 

 
Erläuterung: 
Siehe Erläuterungen zu Parkverkehr und Immissionen des 
Fachbereichs Bauaufsicht 
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5. Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen 
(Archäologie) vom 22.03.2019 
 

Zu 1: Beschlussempfehlung: 
Der Hinweis III.2 wird durch die Formulierung der Stellungnahme 
ersetzt. 

 
Erläuterung: 
Ein entsprechender, umfänglicherer Hinweis ist im Planentwurf unter 
III.2 Archäologische Bodenfunde enthalten. Er kann durch den 
Vorschlag der Behörde ersetzt werden. 
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6. Stellungnahme der NRM Netzdienste RheinMain vom 18.03.2019 
 

Zu 1: Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird an den Vorhabenträger weitergegeben. 
Die Stadtverordneten nehmen sie zur Kenntnis. Sie führt nicht zu 
einer Änderung oder Ergänzung des Planentwurfs oder seiner 
Begründung. 

 
Erläuterung: 
Laut Stellungnahme des Nutzungsberechtigten/Eigentümers wird die 
Liegenschaft Hattsteiner Allee 20 aus dem Geltungsbereich 
herausgenommen. Veränderungen dort sind nicht ersichtlich bzw. 
ergeben sich nicht aufgrund der vorgelegten Bauleitplanung. Eine 
Kontaktaufnahme des Vorhabenträgers mit den Versorgungsträgern ist 
bereits erfolgt, sodass notwendige Maßnahmen abgestimmt erfolgen 
können. 
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7. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 
05.04.2019 

 
Zu Raumordnung und Landesplanung 
 
 
Zu 1: Beschlussempfehlung: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Bebauungsplanentwurf 
nicht gegen die Anpassungspflicht nach § 1 (4) BauGB verstößt. 

 
Erläuterung: 
Gemäß § 1 (4) BauGB sind „die Bauleitpläne (...) den Zielen der 
Raumordnung anzupassen“.   Ein Verstoß gegen dieses 
Anpassungsgebot würde zur Ungültigkeit des Bauleitplans führen. 
 
 
Zu Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Zu 2: Beschlussempfehlung: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die von der Oberen 
Naturschutzbehörde zu vertretenen Belange von der Planung nicht 
berührt werden. 
 
Eine Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde wurde im 
Rahmen der Beteiligung des Hochtaunuskreises, Fachbereich Umwelt, 
Naturschutz und Bauleitplanung abgegeben. Sie ist unter Punkt 4 b) 
behandelt. 
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Zu Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden 
 
Zu 3: Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Änderung 
wird in den Planentwurf aufgenommen. 
 
Erläuterung: 
Der Planentwurf enthält unter: 

 
III. Hinweise und Empfehlungen 
1. Bodenschutz 
 
„Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, 
ist auf organoleptische Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den 
Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen 
Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend der zuständigen 
Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung 
Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, 
Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist in diesem Verdachtsfall 
ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen.  
 
Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs.3 Bundes-
Bodenschutzgesetz sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die 
geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit 
herbeizuführen.“ 

 
Der Hinweis auf die Behörde in Darmstadt soll durch die zuständige in 
Wiesbaden ersetzt werden 
 
 
Zu 4: Eine Beschlussfassung erübrigt sich. 
 

 
Zu 5: Eine Beschlussfassung erübrigt sich. 

4. 

5. 
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8. Stellungnahme des Kampfmittelräumdienstes vom 20.03.2019 
 
Zu 1: Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und an den 
Vorhabenträger weitergegeben. Die Begründung wird unter 2.7 
aktualisiert 
 
Erläuterung: 
In der Begründung wird unter 2.7 Altlasten / Kampfmittel ausgeführt, 
dass eine Stellungnahme zur Belastung mit Kampfmitteln in Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens eingeholt wird. Das ist erfolgt. 
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9. Stellungnahme des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain vom 
22.02.2019 

 
Zu 1: Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sie führt nicht zu 
einer Änderung oder Ergänzung des Planentwurfs. 
 
Erläuterung: 
Die Aussage entspricht der Begründung unter 3.1 Regionalplan 
Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010. 
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10. Stellungnahme der Syna GmbH vom 11.03.2019 
 
Zu 1: Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird an den Vorhabenträger weitergegeben. 
Die Stadtverordneten nehmen sie zur Kenntnis. Sie führt nicht zu 
einer Änderung oder Ergänzung des Planentwurfs oder seiner 
Begründung. 
 
Erläuterung: 
Die Stellungnahme bezieht sich überwiegend auf die Abstimmung bei 
der Durchführung von Baumaßnahmen. Kontakte zwischen dem 
Vorhabenträger und dem Unternehmen sind vorhanden. Maßnahmen 
im öffentlichen Raum und deren Kostenübernahme regeln 
städtebaulicher Vertrag und Durchführungsvertrag. 
Als Hinweis wird unter 3. Pflanzabstände zu Versorgungsleitungen auf 
Abstände und Schutzmaßnahmen hingewiesen. 
Eine Übernahme der Versorgungsleitungen in den Planentwurf ist 
aufgrund der überschaubaren Maßnahme und bereits erfolgten 
Abstimmungen nicht erforderlich. 
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11. Stellungnahme der Unity Media vom 20.03.2019 
 
Zu 1: Eine Beschlussempfehlung erübrigt sich. 
 
Hinweis: 
Es liegen keine Versorgungsanlagen des Unternehmens im 
Plangeltungsbereich. Man sei grundsätzlich an der Versorgung 
interessiert. Die Unterlagen wurden an die zuständige Fachabteilung 
weitergeleitet. 
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12. Stellungnahme der Gemeinde Grävenwiesbach vom 19.02.2019 
 
Zu 1: Eine Beschlussempfehlung erübrigt sich. 
 
Hinweis: 
Seitens der Gemeinde bestehen keine Bedenken gegen die 
Bauleitplanung. 
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